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Grundsatzerklärung für soziale Verantwortung und Menschen-
rechte 
 
Einleitung / Anwendungsbereich 
Diese Grundsatzerklärung erstreckt sich neben dem eigenen Geschäftsbereich auf sämt-
liche Geschäftspartner der Hanwha Q CELLS GmbH, insbesondere unmittelbare und mit-
telbare Zulieferer entlang der Lieferkette. Die Grundsatzerklärung tritt am 01.01.2024 in 
Kraft und wird jährlich auf Aktualität überprüft.  
 
Die Grundsatzerklärung wurde von der Geschäftsführung der Hanwha Q CELLS GmbH 
abgegeben.  

1 Unser Bekenntnis zur Achtung der Menschenrechte 
Wir sind uns unserer unternehmerischen Verantwortung zur Achtung der Menschen-
rechte bewusst. Daher verpflichten wir uns, Menschenrechte in unseren eigenen Ge-
schäftstätigkeiten sowie in unseren globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten zu ach-
ten und Betroffenen von Menschenrechtsverstößen Zugang zu Abhilfe zu ermöglichen. 
Dabei richten wir unser unternehmerisches Handeln an den international anerkannten 
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen aus und set-
zen somit die Anforderungen des Nationalen Aktionsplans für Wirtschaft und Menschen-
rechte um.  
 
Darüber hinaus beruhen unser Verständnis und unsere menschenrechtlichen Sorgfalts-
prozesse auf den folgenden internationalen menschenrechtlichen Referenzinstrumen-
ten, zu denen wir uns bekennen: 
 
Die Internationale Menschenrechtscharta, d.h. die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte der Vereinten Nationen sowie der Zivilpakt und der Sozialpakt, in denen bürgerli-
che, politische und soziale Rechte definiert sind, die allen Menschen um ihrer Würde wil-
len zustehen.  
 
Die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) mit ihren vier 
Grundprinzipien zu Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen, der Be-
seitigung von Zwangs- und Kinderarbeit sowie dem Verbot der Diskriminierung in Be-
schäftigung und Beruf.  
 



 
 
 

Grundsatzerklärung für soziale Verantwortung und Menschenrechte_V1                                                                                                                   2 
 

2 Relevante Menschenrechtsthemen und potenziell betroffene Personen-
gruppen 
 

Wir erkennen an, dass unsere Geschäftsaktivitäten und unsere globalen Liefer- und 
Wertschöpfungsketten potenziell nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte ver-
ursachen können.  
 
Wir bekennen uns zur Achtung aller international anerkannten Menschenrechte und le-
gen den Fokus unserer menschenrechtlichen Sorgfaltsprozesse insbesondere auf fol-
gende Menschenrechtsthemen, die wir durch eine Risikoanalyse als wesentlich für unser 
Unternehmen identifiziert haben. In diesen Themenfeldern sehen wir aufgrund einer 
vorläufigen Analyse die größten Risiken nachteiliger Auswirkungen auf Menschen, die 
direkt oder indirekt im Zusammenhang mit unseren Geschäftsaktivitäten an unseren 
Standorten und in unseren globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten stehen:  
 

 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
 Angemessene Löhne 
 Vereinigungsfreiheit 
 Missbrauch von Sicherheitskräften 
 Verletzung von Landrechten 

3 Unser Ansatz zur Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten 
Für uns ist die Achtung der Menschenrechte ein kontinuierlicher Prozess. Die Umsetzung 
menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten in Abhängigkeit der sich ändernden Kontextbe-
dingungen, Art der Geschäftsaktivität und Größe und Struktur des Unternehmens wird 
stetig überprüft und fortwährend weiterentwickelt. 
 
Für die Achtung der Menschenrechte haben wir daher menschenrechtliche Sorgfaltspro-
zesse als integrale Bestandteile in unserer Organisation und in den Beziehungen zu un-
seren Geschäftspartnern verankert. 
 
Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich ebenfalls zur Achtung der 
Menschenrechte bekennen, sich zur Einrichtung angemessener Sorgfaltsprozesse ver-
pflichten und diese Erwartungshaltung an ihre eigenen Lieferanten weitergeben. 

4 Risikoanalyse 
Wir erachten es als Bestandteil unserer Sorgfaltspflicht, potenziell und tatsächlich nach-
teilige menschenrechtliche Risiken und Auswirkungen unseres unternehmerischen Han-
delns auf Menschen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu kennen. Daher er-
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mitteln und bewerten wir mithilfe eines Risikoanalyse die relevanten Menschenrechts-
themen und potenziell Betroffenen unserer Geschäftstätigkeit sowie unsere direkten 
und indirekten Geschäftsbeziehungen. Dazu zählt die Analyse sowohl menschenrechtli-
cher Risiken als auch von Auswirkungen auf umweltrelevanter Themen. 
 
Unser Risiko- und Lieferantenmanagement haben wir zu diesem Zweck systematisch um 
Menschenrechtsthemen ergänzt. In unserem Managementprozess berücksichtigen wir 
auch menschenrechtliche Kritik von Dritten und gemeldete Vorfälle.  
 
Die Analyse menschenrechtlicher Risiken und Auswirkungen wird jährlich und anlassbe-
zogen bei wesentlichen Änderungen des Unternehmensprofils oder der Geschäftsaktivi-
täten aktualisiert. 
 
Die Ergebnisse der Analyse menschenrechtlicher Risiken und Auswirkungen fließen in 
unsere unternehmerischen Entscheidungsprozesse ein. Die Risikoanalyse bildet dabei 
die Grundlage für die Identifikation angemessener Maßnahmen. Der Geschäftsleitung 
werden mindestens einmal im Jahr über menschenrechtliche Zielkonflikte und einschlä-
gige Erkenntnisse aus unseren menschenrechtlichen Sorgfaltsprozessen unterrichtet. 
Darüber hinaus nutzen wir die Ergebnisse als Grundlage zur Erstellung und, wo nötig, 
Anpassung interner Vorschriften, Prozesse und Schulungen, um den sich verändernden 
Anforderungen an unsere Sorgfaltsprozesse Rechnung zu tragen. 

5 Maßnahmen 
Um unserer Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte gerecht zu werden, set-
zen wir auf das Zusammenspiel unterschiedlicher Maßnahmen. Ziel ist es, die (potenziell) 
betroffenen Personen zu schützen und nachteilige menschenrechtliche Auswirkungen 
auf sie zu verhüten oder zumindest zu minimieren. 
 
Außerhalb unseres Unternehmens verpflichten wir unsere direkten Geschäftspartner 
über den Code of Conduct, die im jeweiligen Land geltenden Gesetze sowie die Kernar-
beitsnormen der ILO einzuhalten, die Menschenrechte zu achten und gegenüber ihren 
eigenen Geschäftspartnern menschenrechtsbezogene Risiken angemessen zu adressie-
ren. 

6 Wirksamkeitskontrolle 
Wir überprüfen mindestens jährlich sowie anlassbezogen, wie wirkungsvoll unsere Maß-
nahmen sind, um nachteilige menschenrechtliche Auswirkungen zu verhüten und abzu-
mildern. Zudem prüfen wir, ob unsere Vorgaben eingehalten werden. Innerhalb unseres 
Unternehmens führen wir darüber hinaus risikobasierte Audits durch, gehen allen Hin-
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weisen über potenzielle Menschenrechtsverletzungen nach und überprüfen die Wirk-
samkeit von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen mithilfe von Verständnisfragen wäh-
rend der Schulung oder von Abschlusstests. In unserer Wertschöpfungskette prüfen wir 
die Effektivität von Maßnahmen, indem wir die Ergebnisse unserer kontinuierlichen Ana-
lyse menschenrechtlicher Risiken und Auswirkungen beobachten. Zudem führen wir bei 
unseren direkten Lieferanten risikobasierte Audits, z.B. in Form von Unterlagenprüfun-
gen, Online-Assessments und Vor-Ort-Überprüfungen, durch. Wo immer möglich, wird 
der Einbezug von potenziell Betroffenen oder zumindest deren Vertreterinnen und Ver-
treter sowie mit Blick auf die genannten Audits die Konsultation von Rechteinhaberinnen 
und Rechteinhaber sichergestellt 

7 Beschwerdemechanismus 
Wir lehnen jede Form von Menschenrechtsverletzungen ab. Ein angemessenes und wirk-
sames Beschwerdemanagement ist daher ein wichtiger Bestandteil unserer Sorgfalts-
prozesse, um möglichen nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen durch unser 
Unternehmen und unsere Geschäftsaktivitäten effektiv vorzubeugen und wirksam Ab-
hilfe zu schaffen. Wir haben ein betriebliches Beschwerdemanagementsystem eingerich-
tet, das innerhalb und außerhalb des Unternehmens zugänglich ist. 
 
Wir betreiben ein Hinweisgebersystem, das internen und externen Interessengruppen 
sowie allen potenziell Betroffenen weltweit einen vertraulichen Kommunikationskanal 
bietet, um mögliche Verstöße gegen Menschenrechte und internationale Abkommen zu 
melden. Zugangsmöglichkeiten zum Hinweisgebersystem werden proaktiv und in ange-
messener Sprache an diese Gruppen kommuniziert, um Unterschieden in den Zielgrup-
pen gerecht zu werden. Meldungen können auch anonym erfolgen. Wir informieren die 
zu erreichenden Zielgruppen aktiv über die verfügbaren Beschwerdemechanismen mit-
hilfe von Maßnahmen, die an die Zielgruppe sowie den lokalen Kontext angepasst sind. 
 
Alle gemeldeten Hinweise und begründeten Verdachtsmomente über mögliche Men-
schenrechtsverletzungen werden im Rahmen eines für alle Beteiligten transparenten, 
ausgewogenen und berechenbaren Prozesses bearbeitet. Die Vertraulichkeit und Ano-
nymität von Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber wird eingehalten. Wir gewährleisten, 
soweit möglich und in unserer Einflusssphäre liegend, dass Hinweisgeberinnen und Hin-
weisgeber im Zusammenhang mit den von ihnen eingereichten Beschwerden vor Be-
nachteiligung und Bestrafung geschützt werden. Unser systematischer Umgang mit Be-
schwerden und den daraus gewonnenen Erkenntnissen ermöglicht es uns dabei, unsere 
menschenrechtlichen Sorgfaltsprozesse kontinuierlich zu verbessern. 
 
Wir überprüfen dazu auch die Wirksamkeit der bestehenden Beschwerdemechanismen 
entlang der Effektivitätskriterien der Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
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der Vereinten Nationen einmal im Jahr und anlassbezogen bei wesentlichen Veränderun-
gen der Risikolage oder konkreten Hinweisen für Einschränkungen im Beschwerdema-
nagement. 

8 Abhilfe 
Für den Fall, dass wir als Unternehmen direkt die Verletzung von Menschenrechten ver-
ursacht haben, wirken wir schnell darauf hin, die verursachenden Geschäftsaktivitäten 
zu unterbinden oder menschenrechtskonform zu gestalten und wirken auf die Wieder-
gutmachung hin. Bei Verhalten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das mit den 
Menschenrechten nicht vereinbar ist, werden entsprechende Sanktionen eingeleitet.  
 
Für den Fall, dass wir durch unsere Geschäftsaktivitäten zu potenziellen oder tatsächli-
chen Menschenrechtsverletzungen beitragen oder mit diesen indirekt in Verbindung ste-
hen, bemühen wir uns, zu einer angemessenen Beseitigung und zeitnahen Wiedergut-
machung durch die verantwortlichen Stellen beizutragen. Liegt uns ein begründeter Ver-
dacht oder konkreter Hinweis über mögliche Menschenrechtsverletzungen in unserem 
Unternehmen oder entlang unserer vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette vor, 
gehen wir diesem sorgfältig und konsequent nach. In Abhängigkeit von der Schwere der 
Verletzung behalten wir uns im Zusammenhang mit unseren Geschäftspartnern ange-
messene Reaktionsmöglichkeiten von der Aufforderung zur unverzüglichen Beseitigung 
der Verletzung über rechtliche Schritte bis hin zur Kündigung der Geschäftsbeziehung 
vor. Unabhängig davon wirken wir auf die Wiedergutmachung der Verletzung hin. 

9 Berichterstattung 
In unserem jährlich erscheinenden BAFA-Report gemäß dem Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz informieren wir die Öffentlichkeit über unsere menschenrechtlichen 
Selbstverpflichtungen sowie Sorgfaltsprozesse und deren Wirksamkeit. Dazu berichten 
wir über wesentliche von uns identifizierte menschenrechtliche Risiken und Auswirkun-
gen durch Geschäftsaktivitäten entlang unserer globalen Liefer- und Wertschöpfungs-
ketten und beschreiben unsere umgesetzten Präventions- und Abhilfemaßnahmen.  

10 Verantwortlichkeiten für die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in 
unserem Unternehmen 
Für die Wahrnehmung und Einhaltung unserer menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten 
haben wir klare Verantwortlichkeiten definiert. Auf oberster Führungsebene ist die Ge-
schäftsführung der Hanwha Q CELLS GmbH, wie auch im internen Code of Conduct be-
schrieben, für die Achtung der Menschenrechte in unseren Geschäftsaktivitäten verant-
wortlich. Eine regelmäßige und anlassbezogene interne Berichterstattung an diese Stelle 
über menschenrechtsrelevante Ergebnisse unserer kontinuierlichen Risikoanalyse, Hin-
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weise aus unseren Beschwerdemechanismen und Informationen zur Wirksamkeit unse-
rer Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen sowie Beschwerdeverfahren bewirkt, dass 
stets informierte Entscheidungen getroffen werden können.  

11 Schulung 
Um alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Achtung der Menschenrechte zu 
sensibilisieren und in den relevanten Geschäftsbereichen die nötigen Fachkenntnisse für 
die effektive Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltsprozesse zu vermitteln, führen 
wir innerhalb unseres Unternehmens regelmäßige Schulungen durch. 

12 Bekenntnis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer menschen-
rechtlichen Sorgfaltsprozesse 
Die Achtung der Menschenrechte und die Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfalts-
pflichten in unseren betrieblichen Prozessen ist für uns ein wichtiger Beitrag zur Verbes-
serung der menschenrechtlichen Lage entlang der globalen Liefer- und Wertschöpfungs-
ketten der. Wir nehmen diese Herausforderung an und treten dafür ein, unsere men-
schenrechtlichen Sorgfaltsprozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln.  
 
 


